
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 2019/4/3 Ra 2018/15/0102
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 03.04.2019

Index

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

Norm

BAO §119

KommStG 1993 §11 Abs2

KommStG 1993 §15 Abs1

Rechtssatz

Die in § 11 Abs. 2 KommStG 1993 normierte P icht zur Selbstberechnung und Entrichtung der Kommunalsteuer stellt

nicht zugleich auch eine abgabenrechtliche Anzeige-, O enlegungs- oder Wahrheitsp icht iSd § 119 BAO dar. Die

Unterlassung der Selbstberechnung und Entrichtung der Kommunalsteuer erfüllt daher nicht den Tatbestand des § 15

Abs. 1 KommStG 1993.
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